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Haushaltssatzung des Amtes Bad Oldesloe-Land 
für das Haushaltsjahr 2015 

 
Aufgrund des § 18 der Amtsordnung für Schleswig-Holstein in Verbindung mit den §§ 95 ff 
der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch den 
Amtsausschuss vom 26.11.2014 die folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird 
 
1. im Ergebnisplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Erträge auf 2.652.300 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 2.652.300 EUR 
 einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von 0 EUR 

    
2. im Finanzplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit auf 
2.584.900 EUR 

 einem Gesamtbetrage der Auszahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit auf 

2.594.100 EUR 

    
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 

Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 
10.000 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

59.600 EUR 

    
festgesetzt. 
 

§ 2 
 

 
Es werden festgesetzt: 
 
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen auf 
0 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 
auf 

0 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 2.000.000 EUR 
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen 

Stellen auf 
28,85 Stellen. 

 
§ 3 

 
Die Umlagensätze werden wie folgt festgesetzt: die Amtsumlage 
 v.H. 

a) von den Steuerkraftzahlen  

 1. der Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) 18,9 

 2. der Grundsteuer für die Grundstücke (B) 18,9 

 3. der Gewerbesteuer vom Ertrag 18,9 

 4. des Sonderausgleichs (Ausgleichsleistungen nach dem 

 Familienleistungsausgleich) 

 

18,9 
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 5. des Anteils an der Einkommensteuer 18,9 

 6. des Anteils an der Umsatzsteuer 18,9 

   
b) von den Schlüsselzuweisungen  18,9 

 
§ 4 

 
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, 
für deren Leistung oder Eingehung der Amtsvorsteher seine Zustimmung nach § 95d Abs. 1 oder § 95f Abs. 1 
der Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000,00 €.  
 

§ 5 
 
a) Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. 

Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen innerhalb eines Budgets verwendet werden. 

b) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets im 
Finanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Mehreinzahlungen können für 
Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen innerhalb eines Budgets 
verwendet werden. 

c) Die Personalaufwendungen / -auszahlungen (Kontengruppen 50 / 70) sowie die Versorgungsaufwend-
ungen (Kontengruppen 51 / 71) bilden einen eigenen Deckungskreis und sind budgetübergreifend 
gegenseitig deckungsfähig. 

 
 
Bad Oldesloe, den 27.11.2014 
 
 Amt Bad Oldesloe-Land 
 Der Amtsvorsteher 
      

(Siegel) 
 
 (Lengfeld) 
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V o r b e r i c h t 

zum Haushaltsplan des Amtes Bad Oldesloe-Land 

für das Haushaltsjahr 2015 
------------------------------------------------------------------- 

 
Die Buchführung des Amtes Bad Oldesloe-Land wird zum 01.01.2015 auf die doppelte Buchführung 
(Doppik) umgestellt.  
 
Gesetzliche Grundlage des Haushaltsplans 2015 ist neben der Gemeindeordnung somit die 
Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik.  
 
Daneben war der Haushaltserlass 2015 des Innenministers vom 05.09.2014 zu berücksichtigen. Der 
Ausweis der liquiden Mittel und des Höchstbetrages der Kassenkredite beim Amt folgt dem Erlass 
des Innenministers vom 08.09.2014. 
 
Die nach §1 Abs. 5 GemHVO-Doppik zugelassene Vereinfachung, im ersten Jahr der doppelten 
Buchführung auf die Darstellung der Vorvorjahresergebnisse und der Ansätze des Vorjahres zu 
verzichten, wird im vorliegenden Haushaltsplan in Anspruch genommen. 
 
Da die Eröffnungsbilanz erst im Laufe des Jahres 2015 erstellt werden kann und auch die Vermögens-
bewertung noch nicht vollständig abgeschlossen wurde, ist dieser Haushalt insbesondere hinsichtlich 
der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen (Erträge aus der Auflösung von Sonder-
posten und Rückstellungen so wie Abschreibungsaufwendungen) mit Unsicherheiten behaftet. 
 
Der Ergebnishaushalt 2015 ist ausgeglichen. Er schließt mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 
2.652.300 € ab. 
 
Der Finanzplan weist gegenüber den Einzahlungen um 58.800 € höhere Auszahlungen aus. In dieser 
Höhe ist der Einsatz liquider Mittel geplant. 
 
Die Umlagesätze für die Amtsumlage betragen 18,9 %. Im Vorjahr 2014 waren es 17,9 %.  
Die Amtsumlage ist beim Produktsachkonto 61100.4182000 mit insgesamt 1.911.000 € veranschlagt. 
 
 
Personalkosten 
 
Die Summe aller Personalkosten, beläuft sich auf 1.660.000 €. 
 
Diese Personalausgaben teilen sich auf die verschiedenen Bereiche wie folgt auf: 
 
 Verwaltung 1.475.600 € 
 Klärwärter 159.200 € 
 Ehrenamt 25.200 € 
 
Bei den Personalkosten wurde, wie im Haushaltserlass empfohlen, eine tarifliche Steigerungsrate 
von 2,5 % eingerechnet.  
 
Nicht mehr zu berücksichtigen sind die Personalausgaben für den Kindergarten Pölitz, da dieser in 
die Trägerschaft der Gemeinde Pölitz wechselt. 
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Erstattung von Verwaltungsausgaben durch Verbände 
 
Die Einnahmen aus Verwaltungskostenerstattungen durch Verbände betragen 172.800 € 
(Produktsachkonto 11150.448200). 
 
Gebäudeunterhaltung Amtsgebäude (11120.5211000) 
 
Hier sind insgesamt 200.000 EUR eingeplant. Diese verteilen sich auf folgende Maßnahmen: 
Sanierung Parkdeck 125.000 EUR 
Brandschutz 32.500 EUR 
Renovierung Erdgeschoß 25.000 EUR 
Laufende Gebäudeunterhaltung 17.500 EUR 
 
Diese Vorhaben sind durchgängig als laufende Bauunterhaltung zu bewerten und somit nicht 
investiv. Daher tragen sie erheblich zur Erhöhung der Amtsumlage bei.     
 
 
Klärschlammabfuhr 
 
Das Produkt 53811 (Klärschlammabfuhr) schließt in Ertrag und Aufwand mit 31.000 € ab. Die 
entstehenden Ausgaben (Abfuhr- und Behandlungskosten sowie Verwaltungskostenanteil) werden 
durch das planmäßige Gebührenaufkommen somit gedeckt.  
 
Klärwärter 
 
Die laufenden Klärwärterkosten werden im Produkt 53810 veranschlagt. Die entstehenden Kosten 
werden von den beteiligten Amtsgemeinden ausgeglichen. 
Für den Erwerb von Ausstattung und Gerät sind im Finanzplan 10.000,00 € veranschlagt worden. 
Auch hier werden die Auszahlungen von den beteiligten Amtsgemeinden ausgeglichen. In der Bilanz 
des Amtes wird dafür ein Sonderposten gebildet. Die Erträge aus der Auflösung dieses 
Sonderpostens decken zukünftig die Abschreibungen auf die beschafften Vermögensgegenstände. 
 
 
Investitionen: 
 
In den nachfolgenden Bereichen sind Mittel für die Anschaffung von beweglichen 
Vermögensgegenständen eingeplant worden: 
 
11120.7832000 Ausstattung und Gerät für die Verwaltung 10.000 € 
12600.7831000 Digitalfunk Feuerwehr 5.000 € 
53810.7830000 Ausstattung und Gerät Klärwärter 10.000 € 
31500.7832000 Einrichtungen für Obdachlose und Asylbewerber 5.000 € 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 gesamt 30.000 € 
 
 
 
 
 
         Amt Bad Oldesloe-Land 
         -  Der Amtsvorsteher  - 
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Stand zu 
Beginn des 
Vorvorjah-

res* 
in TEUR

Stand zu 
Beginn 

des Vor-
jahres* 

in TEUR

Stand zum 
Beginn des 
Haushalts-

jahres 
in TEUR

Zufüh-
rung 

in 
TEUR

Ent-
nahme 

in TEUR

Stand zum 
Ende des 

Haushalts-
jahres in 
TEUR

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Sonderrücklage

1.1 nicht aufzulösende Zuschüsse - - - -

1.2 nicht aufzulösende Zuweisungen - - - -

1.3 Stellplatzrücklage - - - -

1.4 Zwischensumme zu 1 0 0 0 0

2 Sonderposten

2.1 aufzulösende Zuschüsse - - - -

2.2 aufzulösende Zuweisungen 200 0 7 193

2.3 aufzulösende Beiträge - - - -

2.4 nicht aufzulösende Beiträge - - - -

2.5 Gebührenausgleich 15 0 10 5

2.6 Treuhandvermögen - - - -

2.7 Dauergrabpflege - - - -

2.8 sonstige Sonderposten - - - -

2.9 Zwischensumme zu 2 215 0 17 198

3
Rückstellungen nach § 24 
GemHVO-Doppik

3.1 Pensionsrückstellungen 2.568 27 38 2.557

3.2 Beihilferückstellungen 320 3 7 316

3.3 Altersteilzeitrückstellungen - - - -

3.4 Rückstellungen für später 
entstehende Kosten - - - -

3.5 Altlastenrückstellungen - - - -

3.6 Steuerrückstellungen - - - -

3.7 Verfahrensrückstellungen - - - -

3.8 Finanzausgleichsrückstellung - - - -

3.9 Instandhaltungsrückstellung - - - -

3.10 sonstige Rückstellungen nach § 24 
Satz 2 GemHVO-Doppik - - - -

3.11 Zwischensumme zu 3 2.888 30 45 2.873

*Ist-Wert

der Sonderposten und der Rückstellungen
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, 
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Stellenplan des Amtes Bad Oldesloe-Land für das Haushaltsjahr 2015

Anzahl Bewertung Anzahl Bewertung Anzahl Bewertung
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Verwaltungsleitung
1 Oberamtsrat LVB 1,00 A 13 1,00 A 13 1,00 A 13

Hauptabteilung
2 Angestellte/r Leiter/in 0,67 11 0,67 11 0,67 11 26,00 WStd.
3 Angestellte/r SB Personal 0,75 8 0,75 8 0,75 8 29,00 WStd.
4 Angestellte/r SB SV / Kiga 1,00 8 1,00 8 1,00 8
6 Angestellte/r SB EDV/SV/Kiga/Personal 1,00 6 1,00 6 1,00 6
7 Angestellte/r Sektretariat 1,00 5 1,00 6 1,00 5
8 Angestellte/r Raumpflegerin 0,39 2 0,39 2 0,39 2 20 WStd.
9 Angestellte/r Dienstfahrzeuge 0,00 - 0,05 6 0,05 6 2,00 WStd.

Finanzabteilung
10 Amtsrat Leiter/in 1,00 A 12 1,00 A 12 1,00 A 12
11 Angestellte/r Amtskasse 1,00 9 1,00 9 1,00 9
12 Angestellte/r Abgaben 1,00 6 1,00 6 1,00 6
13 Angestellte/r HÜL-Buchführung 1,00 6 1,00 6 1,00 6
14 Angestellte/r Amtskasse Buchhaltung 0,89 6 0,89 6 0,77 6 ab 02/15 = 30 WStd.
15 Angestellte/r Projekt Doppik 0,00 - 0,00 - 1,00 5 befr. bis 06/16
16 Angestellte/r Vollstreckung 0,26 6 0,26 6 0,26 6 10 WStd.

Ordnungsabteilung
17 Amtsrat Leiter/in 1,00 A 12 0,50 A 12 1,00 10
18 Angestellte/r Ordnungsangel. 0,51 9 0,51 9 0,51 9 20 WStd.
19 Angestellte/r Ordnungsangel. 1,00 9 1,00 9 0,77 8 ab 06/15 = 30 WStd.
20 Angestellte/r Wohngld., SGB XII 1,00 8 1,00 8 1,00 8
21 Angestellte/r Wohngld., SGB XII, BuT 0,50 8 0,31 8 0,50 8 19,5 WStd.
22 Angestellte/r EMA, Gewerbe 0,83 8 0,83 8 0,83 8 32,5 WStd.
23 Angestellte/r EMA / SGB 0,71 6 0,71 6 1,00 5 befr. bis 12/15
24 Angestellte/r EMA 0,65 6 0,65 6 0,65 6 25 WStd.
25 Angestellte/r EMA 0,51 6 0,51 6 0,51 6 20 WStd.

Bauabteilung
26 Angestellte/r Leiter/in 1,00 11 1,00 11 1,00 11
27 Angestellte/r Bauleitplanung / Bauanträge 1,00 9 1,00 9 1,00 9
28 Angestellte/r Bauleitplanung / Bauanträge 0,51 9 0,00 9 0,51 9 20 WStd. bis 05/15-Kw
29 Angestellte/r Techn. Bauangelegenheiten 1,00 10 1,00 10 1,00 10
30 Angestellte/r Hochbautechniker 1,00 9 1,00 9 1,00 9
31 Angestellte/r Liegenschaften 1,00 6 1,00 6 1,00 6
32 Angestellte/r GPV / WBV 1,00 9 1,00 9 1,00 9
33 Angestellte/r GPV / WBV 0,50 6 0,50 6 0,50 6 19,50 WStd.
34 Angestellte/r Laborantin 0,58 6 0,58 6 0,58 6 22,50 WStd.
35 Angestellte/r Klärwärter 1,00 6 1,00 6 1,00 6
36 Angestellte/r Klärwärter 1,00 6 1,00 6 1,00 6
37 Angestellte/r Prüfdienst / Klärwärter 0,20 3 0,60 3 0,60 3 23,54 WStd.

Kindergarten Pölitz
38 Angestellte/r Erzieherin 0,96 S 7 0,96 S 7 0,00 - jetzt Trägerschaft
39 Angestellte/r Sozialpäd. Assistentin 0,87 S 3 0,87 S 3 0,00 - Gemeinde Pölitz

Endsumme 29,29 28,54 28,85

Nachrichtlich:
3 abgeordnete Beschäftigte v.d. Stadt Bad Oldesloe

tatsächliche
Besetzung

am 30.06. des 
Vorjahres

Im laufenden 
Haushaltsjahr

2015

BemerkungenLfd. Nr. Amt / Abteilung Bezeichnung der Stelle
Amt-/Funktionsbezeichnung

Im Vorjahr
2014
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Übersicht über die gebildeten Budgets 
 

 A. Ergebnisplan  
Budget Nr.  Bezeichnung  Zugeordnete Erträge und 

Aufwendungen der Teilpläne  
1111 Amtsorgane 

1112 Allgemeine Verwaltung 
 

1113 Bau- und Liegenschaftsver-
waltungverwaltung 

1115 Finanzverwaltung 
 

1116 Personalrat 
 

1210 Statistik und Wahlen 
 

1220 Ordnungsangelegenheiten 
 

1260 Brandschutz / 
Amtswehrführung 

3110 Verwaltung der Hilfen nach 
SGB und AsylbLG 

3150 Unterkunft Hoherdammer 
Mühle 

5380 Betreuung Kläranlagen 
 

5381 Klärschlammabfuhr 
 

6120 Sonstige allgemeine 
Finanzwirtschaft 

Alle Erträge und Aufwendungen 
eines Budgets und die dazuge-
hörigen Ein- und Auszahlungen.  
 
Ausnahmen:  
• Verfügungsmittel  
• Zuführungen zu Rückstellungen 

und Rücklagen  
• Abschreibungen  
• Personalaufwendungen 
• Versorgungsaufwendungen  

 

B. Finanzplan  
(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)  
Budget Nr.  Bezeichnung  Zugeordnete Einzahlungen und 

Auszahlungen der Teilpläne  
1112 Allgemeine Verwaltung 

 

1260 Brandschutz / 
Amtswehrführung 

3150 Unterkunft Hoherdammer 
Mühle 

5380 Betreuung Kläranlagen 
 

Die Auszahlungen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaß-
nahmen eines Budgets im 
Finanzhaushalt sind gegenseitig 
deckungsfähig und übertragbar. 
Die Mehreinzahlungen können für 
Mehrauszahlungen für Investi-
tionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen innerhalb eines 
Budgets verwendet werden. 
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4 00 00,00 0
4 02 0,00
4 003 00,00 0
4 04 0,00
4
442
446

00,00

4 442.40006 447.4000,00 447.400
4 07 0,00
4 008 00,00 0
4 009 00,00 0

00,00
30.00002 30.0000,00 30.000

03 379.3000,00 379.300
28.40004 28.4000,00 28.400

00,00
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4 30009 3000,00 300
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EUR
6

2

84

2

2

3

9
6 00 00,00 0
6 02 0,00
6 003 00,00 0
6 04 0,00
6
642
646

00,00

6 442.40006 447.4000,00 447.400
6 07 0,00
6 30008 3000,00 300

9 =
7 00 0,00
7 30.0000 30.0000,00 30.000
7 02 379.3000,00 379.300
7 7.00003 6.2000,00
7 04 0,00
7 327.7000 304.7000,00 302.700

6 08 0,00

6 009 00,00 0

6 0020 00,00 0

6 002 00,00 0
6 0022 00,00 0
6 0023 00,00 0

6 0024 00,00 0
6 002 00,00 0

7 0027 00,00 0

7 0028 00,00 0

7 029 0,00

7 0030 00,00 0
7 003 00,00 0
7 0032 00,00 0

7 0033 00,00 0

6 003 00,00 0
7 003 00,00 0
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